
W ir b itten  Sie, sich m it dem D irektor Ih re r zuständigen 
Grundschule in Verbindung zu setzen, um m it ihm  über 
eine eventuelle A ufnahm e Ih res Sohnes in  die M ittel
schule zu sprechen.
Gegen den ablehnenden Bescheid der Kommission steh t 
Ihnen das E inspruchsrecht bei der K reiskom m ission 
....................... zu.

Hochachtungsvoll

gez. U n terschrift 
V orsitzender der A ufnahm e

kommission im S tadtbezirk  ..........

Sowohl Frau B. als auch Frau M. legten in  der Über
zeugung, daß ihre Kinder zu  Unrecht von einem  Besuch 
der Oberschule ausgeschlossen worden seien, gegen die 
ablehnenden Bescheide Beschwerde bei der Kreis-Kom 
mission ein. Dabei wies Frau B. besonders darauf hin, 
daß ihre Tochter im  Abschlußzeugnis der Grundschule 
m it der D urchschnittsnote 1,1 beurteilt worden sei. 
Lediglich in den Fächern Singen und Turnen hä tte  sie 
die N ote 2 erhalten. E ine solche hervorragende Beurtei
lung m üsse aber nach ihrer A u ffassung  genügen, um  
die Zulassung des Kindes zur Oberschule zu  erreichen. 
Im  übrigen rüg te  Frau B. in ihrer E ingabe an die Be
schwerde-Kommission, daß ihr die Ablehnung ihrer 
Tochter auf einem hektographierten B la tt m itgeteilt 
worden sei. Dies entspreche wohl n icht der Tragweite  
der getroffenen Entscheidung. T rotz dieser von Frau B. 
zu  B echt erhobenen Einwände kam  die Kreis-Kom m is
sion wiederum  zu  einer ablehnenden Entscheidung.
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R at der S t a d t ......................  den 24. 3. 1958
A bteilung Volksbildung

F ra u
N .N .

Betr.: A ufnahm e Ih re r Tochter in die Oberschule.

Ih r  E inspruch vom 22. 1. 1958 gegen die Entscheidung 
der Oberschulaufnahme-Komm ission vom 14. 1. 1958 
w urde in der letzten  Sitzung überp rü ft und m it den 
übrigen A ufnahm eunterlagen bearbeitet. D aß unser 
Schreiben vom 14. 1. 1958 vervielfältig t wurde, ist ledig
lich eine F rage  der O rganisation der Benachrichtigung. 
In  keiner W eise is t aber daraus zu schließen, daß Ih r  
A n trag  vielleicht n u r oberflächlich behandelt worden 
wäre. Sie können gewiß sein, daß die Kommission in 
tagelanger schwerer A rbeit nach genauester P rüfung  
der U nterlagen ihre Entscheidung fällte. D as „Schema
schreiben“, welches w ir Ihnen zusandten, bedingt also 
nicht, daß w ir auch Ih ren  A n trag  schem atisch behandelt 
haben.
Ih re  Tochter h a t zw ar einen sehr guten  Leistungsstand 
aufzuweisen und h a t auch an  gesellschaftlichen E in
sätzen  teilgenommen. Von einem künftigen Oberschüler 
verlangen w ir aber darüber hinaus noch ganz besonders 
ein gesellschafts-politisches Bekenntnis, welches nur in 
der Mitarbeit im Jugendverband zum  A usdruck kommen 
kann. Die Anforderungen in dieser H insicht sind in der 
Oberschule sehr groß, und der w ird ihnen n icht ge
wachsen sein, der schon m it schlechten V oraussetzungen 
kom m t. N ur wenn dies Bekenntnis zum  Jugendverband 
vorhanden ist, kann  m an auch alle Bedingungen der 
A ufnahm erichtlinien als erfü llt betrachten.
Im  übrigen verweisen w ir darauf, daß in  der Zukunft 
in  ers te r Linie die M ittelschule der A usgangspunkt jeg
licher w eiteren Entw icklung unserer Jugend sein w ird

und sind überzeugt, daß Ih re  Tochter auch über diesen 
W eg ihr Berufsziel erreichen kann.
W ir teilen Ihnen abschließend mit, daß diese Entschei
dung lt. Richtlinie fü r  die A ufnahm e der Schüler in die 
M ittel- und Oberschulen vom 12. 12. 1955, A bschnitt B, 
A bsatz 4, endgültig  ist.

gez. U n terschrift gez. U n terschrift
S tellvertr. S tad tschu lra t V orsitzender der A ufnahm e

kommission
*

A uch die von Frau M. gegen den Ablehnungsbescheid  
eingereichte Beschwerde hatte keinen Erfolg. Der L ei
stungsdurchschnitt des Jungen von 1,1 wurde zw ar  
lobend hervor gehoben, jedoch erklärt, daß dieser die 
mangelnde gesellschaftliche Betätigung während der 
Grundschulzeit n icht w ettm achen könne.
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R a t der S t a d t ....................... den 27. Dezember 1957
A bteilung Volksbildung 
K reiskom m ission fü r die 
A ufnahm e von Schülern in die 
M ittel- und Oberschulen 
F ra u  
N .N .

B etr.: A ufnahm e Ih res Sohnes in die Oberschule
Bezug: Ih r  schriftlicher E inspruch vom 10. 12. 57
E ntsprechend den R ichtlinien des M inisterium s für 
Volksbildung fü r  die Aufnahm e der Schüler in die 
M ittel- und Oberschulen vom 12. 12. 1955 und 1. 12. 1956 
h a t die Kreiskom m ission Ihren  E inspruch gegen den 
ablehnenden Bescheid der A ufnahm ekom m ission der 
Oberschule geprü ft und am  23. 12. 1957 in Ih re r An
w esenheit beraten.
N ach sorgfältiger P rü fung  Ih res A ntrages sowie der in 
Ihrem  E inspruch dargelegten A rgum ente m ußte sich 
die Kreiskom m ission der Entscheidung der A ufnahm e
kommission der Oberschule anschließen und eine A uf
nahm e Ihres Sohnes in eine Oberschule ablehnen.
In  Ihrem  Einspruchsschreiben wie auch in der m ünd
lichen A ussprache führten  Sie an, Sie und Ih r Sohn 
w ären beide der Meinung gewesen, die fachliche und 
charakterliche E ignung seien allein m aßgebend fü r die 
A ufnahm e eines Schülers zur Oberschule. Dies is t nur 
zum  Teil richtig. Die Anweisung des M inisterium s fü r 
Volksbildung vom 1. 12. 1956 besagt ausdrücklich, daß 
neben dem guten  L eistungsdurchschnitt und dem ein
w andfreien V erhalten auch eine aktive gesellschaftliche 
A rbeit des Schülers fü r  seine Aufnahm e in eine Ober
schule erforderlich ist. Diese F orderung ist notwendig, 
da aus den Reihen der Oberschüler die künftige In tel
ligenz unseres sozialistischen S taa tes hervorgeht. Die 
Kommission m ußte jedoch feststellen, daß von einer 
aktiven gesellschaftlichen A rbeit Ih res Sohnes keines
wegs gesprochen werden kann.
Im  Gegenteil! Die Beurteilung der Grundschule besagt, 
daß sich Ih r  Sohn m it einer einzigen Ausnahm e an 
keiner außerschulischen gesellschaftlich nützlichen A r
beit beteiligt h a t und auch nicht die B ereitschaft zeigte, 
bei V eranstaltungen m itzuw irken, in denen ein Be
kenntnis zu unserer A rbeiter- und B auernm acht zum 
A usdruck kom m t. Gerade diese B ereitschaft zum Be
kenntnis fü r  unsere G esellschaftsordnung is t aber fü r 
einen Oberschüler unerläßlich.
Leider ergab unsere Aussprache, daß auch Sie als E r
ziehungsberechtigte aus —  wie Sie sich ausdrückten — 
Gewissensgründen wenig getan  haben, diese B ereit
schaft in Ih rem  Sohn zu wecken.
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